
VORGANGSWEISE BALKONKRAFTWERK 

Grundlegendes:  

Pro Anlage (Anschluss) darf ein 800 Watt „Balkonkraftwerk“ errichtet werden.  

Alles über 800 Watt Gesamtanschlussleistung fällt nicht mehr unter „Balkonkraftwerk“. 

Dabei handelt es sich um die Einspeiseleistung des Wechselrichters 

(Wechselrichterengpassleistung).  

Bei einer vorhandenen PV-Anlage wird ein zusätzliches „Balkonkraftwerk“ als Erweiterung angesehen 

und muss als „normale“ PV-Anlage angefragt werden. Diese Erweiterung muss von einem 

konzessioniertem Elektrikerunternehmen abgenommen und nach den Technischen 

Ausführungsbestimmungen errichtet werden.  

Aufgrund der geringen Einspeiseleistung wird kaum oder selten eine Rückspeisung in das 

Verteilernetz stattfinden. Für Kleinsterzeugungsanlagen wird daher keine Erfassung der 

eingespeisten elektrischen Energie durchgeführt. (Keine Vergabe eines Einspeisezählpunktes) 

Anmeldung: 

Unter Downloads findet man das Dokument: 

„Balkonkraftwerk – Kleinst-PV-Anlage Netzbetreibermeldung“: 

http://lnkiy.in/PV-Kleinstanlage-Netzbetreibermeldung 

Welches ausgefüllt und mit Fotos des Wechselrichter Typenschildes und dem Montageort der PV- 

Module an antraege@stadtwerke.amstetten.at geschickt werden muss. 

Es sind nur für Österreich zugelassene Wechselrichter erlaubt, unter diesem Link kann man die 

weiter untenstehende Liste aller zugelassenen Wechselrichter nach <= 800 Watt filtern:  

http://lnkiy.in/Wechselrichter-Liste 
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